
Vorrede.

<Ziele mögen glauben, daß es einer besonderen 

Rechtfertigung bedürfe, wenn in der gegenwärtigen 

Zeit ein Werk über das Römische Recht unter­

nommen, oder auch nur fortgesetzt werde. Schon, 

lange vor dem Sturm, der über Europa einher gezogen 

ist, war in Deutschland jenes Recht von manchen Seiten 

her als ein fremdes, unvaterländisches angefochten 

worden, und es hatte sich nicht selten dem 

stigen Urtheil über den Gegenstand »uH eine Miß­

stimmung gegen die Anhänger und Bearbeiter 

unvermerkt beigemischt, indem die Bekämpfung 

desselben mit einer vorzugsweise vaterländischen Ge­

sinnung, die Anhänglichkeit an dasselbe mit einer 

dem Vaterlande fremden oder gleichgültigen in



Verbindung gedacht wurde. Eine solche Auffassung 

mußte neue Nahrung gewinnen durch die letzten 

Weltbewegungen, von welchen selbst wissenschaftliche 

Gegensätze und Parteiungen, obgleich dem an sich 

Men und friedlichen geistigen Gebiete angehörend, 

nicht unberührt bleiben konnten.

Da nun in jenen Bewegungen unter den 

treibenden Kräften die Nationalität eine der ersten 

Stellen einnimmt, so liegt der Gedanke sehr nahe, 

von jetzt an für uns Deutsche das deutsche Recht 

als allein zulässig, als einzigen, der wissenschaftlichen 

Thätigkeit würdigen Gegenstand zu betrachten.

Indessen ist die Frage von der Stellung des 

Römischen Rechts zum Deutschen Recht und zum 

Deutschen Vaterlande überhaupt, nicht von heute 

und gestern; sie ist älter, als der Sturm unserer 

Tage, und so habe auch ich seit länger, als einem 

yjun^cttalter, Gelegenheit gehabt, mich über diese 

Frage öfter n^zusprechen (a). Ein Gleiches ist 

von Manchen meiner wissenschaftlichen Freunde

(a) Ich verweise zunächst auf gedrängten Auszug enthalten, so 
die Vorrede zum ersten Band wie ihn das Bedürfniß des gegen- 
dieses Werkes, aus deren ausführ- wärtigen Augenblicks zu erfordern 
licher Darstellung die hier folgen- schien.
den Gedanken einen zusammen-



geschehen, auch von solchen, die nicht mehr unter 

uns sind.

Die unbefangene Betrachtung des hier vorlie­

genden Gegensatzes kann nicht mehr verdunkelt 

werden, als durch eine ungehörige Einmischung der 

vaterländischen Gesinnung in die Prüfling der ent­

gegenstehenden Meinungen, indem man denselben bald 

Gunst, bald Ungunst znzuwenocn versucht, je nachdem 

die eine oder die andere Meinung als Kennzeichen 

des Besitzes oder des Mangels einer solchen Ge­

sinnung dargestellt wird. Dieses Verfahren also 

muß vor Allem vermeiden, Wer in der Erforschung 

der Wahrheit durch keinen falschen Schein sich stören 

zu lassen entschlossen ist. Ich will gerne in meiner 

Wissenschaft die tiefere Eiiisicht und die vielseitigere 

Auffassung Anderer anerkennen, durch welche ich 

selbst ja nur gehoben itnb bereichert werden kann. 

Ich bin ferner bereit, es als möglich anzuerkennen, 

daß die großen Schicksale unserer Tage auch in den 

Wissenschaften neue Entwickelungen Hervorrufen 

werden, denen vielleicht die abnehmenden Kräfte 

eines höheren Alters nicht mebr gewachsen seyn 

durften. Mögen sich denn Forscher von frischen 

Kräften zur Lösung dieser Aufgabe hervorthun, und



mögen sie sowohl selbst den Ernst der Aufgabe 

erkennen, als von außen, neben unbefangener Aus­

nahme, zugleich auch strenge Prüfung ihrer Be­

rechtigung finden. — Aber in ernster, aufrichtiger, 

warmer Liebe zu meinem Vaterlande, in der Be­

reitschaft, ihm jedes Opfer der Selbstverleugnung 

zu bringen, will ich Keinem nachstehen, wer er 

auch sev.

Wenn von mir und Anderen das Römische Recht 

auch in Deutschland hoch gestellt, wenn es fort­

während für einen würdigen, ja unentbehrlichen 

Gegenstand wissenschaftlicher Thätigkeit erachtet 

worden ist, so ist Dieses geschehen, nicht um das 

Fremde zn erheben ans Kosten der vaterländischen 

Ehre, nicht um die einheimischen Gedanken und 

Sitten des Rechts zu verdrängen durch die fremden, 

sondern damit auch auf diesem Felde Das, was 

Gott anderen Zeiten und Völkern an geistiger Ent­

wicklung beschreden hat, unserm Volke nicht fremd 

bleibe, daß es ihm vielmehr zur Erhöhung der 

eigenen Kraft und zur Erweiterung seines geistigen 

Besitzes zubereitet und dargeboten werde.

Ganz besonders aber ist es geschehen in der 

Ueberzeugung, daß für uns Deutsche, wie für viele
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andere Nationen, jenes ursprünglich fremde Element 

ohnehin seit Jahrhunderten ein Bestandtheil des 

einheimischen Rechtslehens geworden ist, und daß 

es hier, großentheils unverstanden oder halbver­

standen, oft verderblich wirkt, anstatt daß es, in 

richtigem Verständniß, nur eine Bereicherung des 

eigenen Rechtslebens schaffen kann. Wir haben 

also gar rucht zu fragen, ob wir das Römische 

Recht, ettva wie eine nen entdeckte Insel, auf sich 

beruhen lassen, oder uns ancignen wollen mit allen 

Vortheilen und Schwierigkeiten, die cs etwa mit sich 

fuhren mag. Wir haben es einmal, unser ganzes 

juristisches T enken ist seit JahrKnndcrten damit ver­

wachsen, und die Frage ist nur, ob durch dasselbe 

unser Denken bewußtlos unterjocht, oder vielmehr 

Mit freiem Bewußtsevn gestärkt und bereichert 

werden soll.

Man konnte etwa diese geschichtliche Nothwendig­

keit als Thatsache anerkennen, aber als ein Uebel 

beklagen, und dieser Gedanke könnte zn dem Ent­

schluß führen, das Römische Recht durch eigene 

Schöpfungen zu verdrängen und in Vergessenheit zu 

bringen. Nickt zu gedenken aber, daß dieses Be­

streben nur zu einer, den Rechtszustand wesentlich
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verschlimmernden Selbsttäuschung führen würde, ist 

auch jener Gedanke selbst von Grund aus trug und 

verwerflich. Die erwähnte geschichtliche Verbindung 

des Römischen Rechts mit dem Rechtsleben eines 

großen Theils von Europa ist so wenig ein Uebel 

zu nennen, daß wir darin vielmehr die größte 

Wohlthat erkennen müssen. Die Beschäftigung mit 

dem Recht unterliegt, ihrer Natur nach, einer zwei­

fachen Gefahr: durch Theorie sich zu verflüchtigen 

in dre hohlen Abstractiouen eines vermeintlichen 

Naturrechts, durch die Praris hcrabzusinken zu 

einem geistlose«, unbefriedigenden Handwerk. Gegen 

beide Gefahren gewährt das Römische Recht, wenn 

wir es recht gebrauchen, ein sicheres Heilmittel. 

Es hält uns fest aus dem Boden eines lebens­

kräftigen Daseyns; es knüpft unser juristisches 

Denken eincstheils an eine großartige Vergangenheit, 

anberutheils an das Rechtsleben jctztlebender fremder 

Nationen, mit welchen wir dadurch nt einer, für beide 

Theile gleich heilsamen, Verbindung erhalten werden.

Ein besonders gefährlicher, kaum begreiflicher 

Irrthum aber ist es, welcher zu verschiedenen 

Zeiten zu der Annahme eines feindlichen Verhält­

nisses zwischen dem Römische» und Deutschen Recht
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geführt hat. Nur nach einer sehr beschränkten Auf­

fassung können die Bearbeiter des einen oder des 

anderen dieser Hauptzweige unserer gemeinsamen 

Rechtswissenschaft glauben, das Gebiet ihrer eigenen 

Thätigkeit zu fördern und zu erheben, indem sie 

das fremde bekämpfen und herabsetzen. Jeder 

Fortschritt auf dem einen Gebiet ist vielmehr ein 

sicherer Gewinn auch für das andere, inden» dadurch 

stets der Gesichtskreis für das Ganze erweitert 

wird.

Von diesem Standpunkte aus hielten Alle, die 

von jeher für das Römische Recht sprachen, ihre 

besondere wissenschaftliche Ausgabe zugleich für eilte 

ächt vaterländische, und von dieser Ueberzeugung 

kann ich auch jetzt nicht lassen, auch nach den 

großen Schicksalen der neuesten Zeit nicht.

Um es recht anschaulich zu machen, wie in 

solchen Dingen die Wahrheit und das Mißver­

ständnis! zu einander sich verhalten, will ich eine 

Geschichte erzählen, die sich auf einem ganz anderen 

Gebiete zugetragen hat. Als ich vor vierzig Jahren 

eine Lehrstelle an der Bairischen Universität Lands- 

but bekleidete, lebte daselbst ein Professor der 

Botanik, der wohlgemerkt kein eingeborner Baier
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war. Dieser suchte seine ansschließende Werth­

schätzung des besonderen Barnschen Vaterlandes 

dadurch zu bethätigen, daß er aus dem botanischen 

Garten alle Pflanzen verbannen wollte, die nicht 

in Baiern wild wachsen, um auf diese Weise einen 

rein Vaterländischen Garten, befreit von fremden 

Erzengnlffen, herzustellen. Dieses Versabrcn wurde 

damals von allen wirklichen Baiern m der Univer­

sität vertverfllch gefunden, denen es an der kräftigsten 

Vaterlandsliebe gewiß nickt fehlte.

Der Verfasser hat hrcr die Gründe dargclegt, 

aus welchen er entschlossen ist, sein Werk auch in 

dieser neuen Zeit, und ungeachtet derselben, mit 

Ernst nnd Vtebe sortzuseoen; beide Gesinnungen sollen 

ja, nach dem Ausspruch unseres Dichters, gerade 

dem Deutschen besonders wohl anstehen. Die 

Weltereiginffe haben mir zu dieser Arbeit jetzt 

freie Muße gewährt. Wie lange dazu Leben und 

Kraft ausreichen wird, steht in Gottes Hand.



Von dem allgemeinen Theil des gegenwärtigen 
Rechtssvstems ist jetzt mir noch das dritte Buch 
übrig, welches die Anwendung der Rechtöregeln aus 
die Rechtsverhältnisse enthalten wird, insbesondere 
die Lehren von der örtlichen und räumlichen Collision 
der Quellen des positiven Rechts, oder von dem 
s. g. internationale» Recht, und von der rückwir­
kenden Kraft der Gesetze. Diese wichtige Lehren 
werden wabrschemlich ut dem achten Band dargestellt 
werden können.

Geschrieben im August lh4h.




